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 Barometer 
Das Barometer zeigt wichtige Daten, die im letzten Quartal im Zusammenhang mit Haus-, 
Fach- und Zahnärzten sowie Apothekern veröffentlicht wurden. Sie fundieren die Bera-
tung und erlauben eine bessere Einschätzung der aktuellen ökonomischen Entwicklung  
in dieser Branche.

Aktuelle Situation für Arzt- und Zahnarztpraxen  
während der COVID-19-Pandemie
Die COVID-19-Pandemie stellt die Praxen nicht nur vor medizinische Herausforderungen, sondern 
ist auch mit zum Teil erheblichen negativen wirtschaftlichen Auswirkungen verbunden.

Honorarausfälle und Liquiditätsengpässe

Obwohl sich die Lage zunehmend normalisiert, sind einige Praxen nach wie vor von Mitarbeiter-
ausfall betroffen – z. B. aufgrund von Quarantänemaßnahmen oder Kinderbetreuungsproblemen. 
Weit gravierender wirkte sich jedoch der Rückgang der Patientenzahlen aus, von dem nahezu alle 
Praxen betroffen waren, der sich spätestens seit Einführung der Lockerungen aber wieder relativiert 
hat. Auch nicht unbedingt notwendige Behandlungen, die aus Infektionsschutzgründen abgesagt 
bzw. verschoben werden mussten, können nun wieder wie gewohnt stattfinden. Dennoch kann 
der Ausfall von Behandlungen, und folglich vom Honorar, aufgrund der bestehenden Fixkosten zu 
Liquiditätsengpässen und existenziellen Sorgen bei den betroffenen Praxen führen. Das Ausmaß 
der Auswirkungen für die Praxen infolge der Corona-Pandemie wird sich frühestens zum Ende des 
2. Quartals zeigen. Nach wie vor gilt jedoch: Bei einer Corona-Infektion des Arztes oder Praxisper-
sonals wird die Praxis von den Gesundheitsbehörden geschlossen. 

Lieferengpässe schränken Praxisbetrieb zusätzlich ein

Durch den direkten Kontakt mit Patienten zählen Zahnärzte und Ärzte sowie deren Personal zu den 
Berufsgruppen mit besonders hohem Infektionsrisiko. Um eine dauerhafte Handlungsfähigkeit zu 
gewährleisten, sind sie auf wirksame Schutzmaßnahmen angewiesen. Dies umfasst das Tragen 
von Schutzkleidung (Masken, Handschuhen und Kitteln) sowie die strikte Einhaltung der Hygiene-
maßnahmen. Darunter fällt auch die Desinfektion der genutzten Gegenstände und Räumlichkeiten. 
Gerade bei operativen Eingriffen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nach DIN EN 14683 
besonders wichtig. Im Falle von aerogen übertragbaren Krankheiten sind Atemschutzmasken nach  

DIN EN 149 erforderlich. Auch die Beschaffung von ausreichender Schutzkleidung gestaltet sich 
zwischenzeitlich wieder entspannt. Die Produktionskapazitäten der deutschen Hersteller wer-
den gegenwärtig voll ausgeschöpft bzw. erweitert, so dass die Liefer- und Versorgungsengpässe 
zwischenzeitlich größtenteils behoben werden konnten. Nach Aussage des Bundesgesundheits-
ministeriums verbessern sich auch die Lieferbedingungen aus dem Ausland, vor allem aus China, 
zusehends. Weiterhin gilt, dass versorgungsrelevante Einrichtungen bevorzugt beliefert werden. 
Bei Internetangeboten ist weiterhin Vorsicht geboten, da deren Preise entweder extrem überhöht 
sind oder es sich dabei um sog. Fake-Shops handelt (Sie zahlen per Vorkasse, erhalten dafür 
aber keine Lieferung). Ohne das Tragen von Mund- und Nasenschutz bzw. einer FFP-Maske (not-
wendig bei der Behandlung von Patienten mit respiratorischen Erkrankungen) ist ein Eingriff unter 
Umständen nicht zumutbar. 

Zur Beseitigung der Knappheit an Händedesinfektionmitteln verhilft die Ausnahmezulassung der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) vom 4. März für die Herstellung und 
das Inverkehrbringen von 2-Propanol-haltigen Biozidprodukten durch Apotheken.

Gravierende Einbrüche auch beim Privathonorar 

Die Corona-Pandemie sorgt auf dem ambulanten Markt für stark rückläufige Privateinnahmen. 
Dies geht aus einer ersten Analyse des Verbandes der Privatärztlichen Verrechnungsstellen (PVS) 
hervor. Den Auswertungen zufolge mussten die niedergelassenen Ärzte in der letzten Märzwoche 
im Vergleich zum Vorjahr je nach Fachrichtung Umsatzrückgänge zwischen 35 und 70 % verkraf-
ten. Mit durchschnittlich über 60 % waren die Augenärzte am stärksten betroffen gefolgt von den 
HNO-Ärzten (60 %) und den Orthopäden (50 %). Allgemeinmediziner schnitten mit einem durch-
schnittlichen Rückgang der PKV-Einnahmen von 35 % noch relativ gut ab.

Als besorgniserregend bezeichnet der PVS-Verband seine Beobachtung, dass in einzelnen Pra-
xen die Privaterlöse bei weniger als zehn Prozent der Werte des Vergleichszeitraums 2019 lagen. 
Für diese Praxen können sich existenzbedrohende Situationen ergeben. Zwar greifen bei grö-
ßeren Honorarverlusten im vertragsärztlichen Bereich Hilfen, doch können Arztpraxen je nach 
Honorarzusammensetzung auch durch massive Einbußen im privatärztlichen Bereich in eine kriti-
sche Lage geraten. Laut ATLAS MEDICUS® INFODIENST dürften hiervon vor allem westdeutsche 
Praxen betroffen sein. Dies gilt insbesondere für die Fachgruppen der Urologen, Orthopäden, 
Hautärzte, Radiologen und Zahnärzte, die rund die Hälfte ihrer Gesamteinnahmen aus privatärzt-
lichen Leistungen erwirtschaften. In Ostdeutschland liegen die Privateinnahmenanteile deutlich 
niedriger. Den höchsten Wert erreichen hier die Zahnärzte mit knapp 36 %.
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Aufgrund der schrittweisen Lockerung der Corona-bedingten Beschränkungen zeichnet sich eine 
langsame Entspannung der Lage ab. So prognostiziert der Videosprechstunden- und Online-
Terminvereinbarungsanbieter doctolib, dass ab Mitte Mai von einer „stückweisen Normalisierung 
der Terminanfragen“ auszugehen ist. Für die Woche vom 4. – 7. Mai 2020 verzeichnete das Unter-
nehmen einen Anstieg der vereinbarten Arzttermine um 89 % im Vergleich zur Vorwoche. Ein 
leichter Aufwärtstrend ist seit dem 20. April bereits eingetreten (+ 64 % für Allgemeinmediziner 
und Kinderärzte, + 60 % für Fachärzte, + 50 % für Zahnärzte). Inwieweit die betroffenen Praxen 
ihre Verluste während der vergangenen Wochen kompensieren können und welche Rolle hierbei 
das Hilfspaket der Bundesregierung spielt bleibt offen und wird sich erst nach Ablauf des Jahres 
beurteilen lassen.

Zusätzliche Informationen zu den Corona-Hilfsprogrammen finden Sie auf: 
www.rebmann-research.de/registrierung-pdf-covid-19 

Medizinklimaindex Frühjahr 2020: 
Stimmung verschlechtert sich weiter  
Dem aktuellen Medizinklimaindex (MKI) zufolge ist die Stimmung unter den Humanmedizinern, 
Zahnärzten und Psychologischen Psychotherapeuten im Frühjahr 2020 mit einem Wert von - 2,3 
nach wie vor im negativen Bereich. Der Wert liegt damit bereits zum fünften Mal in Folge unter 
null. Gegenüber der Erhebung im Herbst zeigt sich eine Verschlechterung um 1,8 Punkte. Mit 
50,0 % schätzen gegenwärtig die Hälfte der Umfrageteilnehmer aller Berufsgruppen die indivi-
duelle wirtschaftliche Lage als befriedigend ein, während 38,1 % diese als gut und 11,9 % als 
schlecht bezeichnen. Insgesamt erwarten 40,2 % der Befragten eine Verschlechterung der Situ-
ation im kommenden Halbjahr. Von einer Verbesserung der Lage gehen 9,5 % aus. Der Rest 
(50,3 %) erwartet keine Veränderung. 

Bezogen auf die Fachgruppen haben sich die Indizes bei den Hausärzten, den Fachärzten und 
den Zahnärzten ausnahmslos verschlechtert. Am schlechtesten bewerten ihre Lage die Zahn-
ärzte mit einem Wert von - 17,6 (- 10,4) und erreichen damit den schlechtesten Wert seit 5 Jahren. 
Direkt danach folgen die Hausärzte mit einem Wert von - 9,1 (- 1,9) und die Fachärzte beurteilen 
ihre Lage mit - 2,9 (- 2,2). Von den Stimmungsentwicklungen unberührt erscheinen die Psycho-
logischen Psychotherapeuten, die ihre Lage mit + 25 bewerten. Sie verloren zwar ebenfalls einige 
Punkte (- 6,6) im Vergleich zu ihrem bisherigen Höchststand aus dem letzten Halbjahr, sind aber 
weiterhin sehr optimistisch. 

Abb. 1 – Veränderung Medizinklimaindex vorausgegangene Erhebung
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■  Die Stimmung der Hausärzte hat sich mit einem MKI von - 9,1 im Vergleich zum Herbst (- 1,9) 
deutlich abgeschwächt. Aktuell beurteilen nur noch 31,0 % ihre aktuelle wirtschaftliche Lage 
als gut, 54,8 % sind zufrieden und 14,3 % empfinden ihre Situation als schlecht. Nur 9,3 % 
der Hausärzte blicken positiv in die Zukunft, 46,5 % erwarten eine konstante und 44,2 % 
eine negative Entwicklung.

■  Die Fachärzte bewerten ihre Lage zwar deutlich positiver als die Hausärzte, aber mit einem 
MKI von - 2,9 ebenfalls schlechter als im Herbst (- 2,2): 37,9 % halten diese für gut, 50,6 % 
für stabil und 11,5 % für schlecht. Auch die Erwartungen an die nächsten sechs Monate sind 
besser. Immerhin 11,5 % sind positiv gestimmt, 44,8 % erwarten keine Veränderungen und 
knapp 43,7 % gehen von einer Verschlechterung aus.

■  Die Stimmung bei den Zahnärzten erreicht mit einem MKI von - 17,6 zum zweiten Mal in 
Folge einen negativen Wert. Nur noch 29,4 % der Zahnmediziner halten ihre gegenwärtige 
wirtschaftliche Lage für gut, 47,1 % für stabil und 23,5 % für schlecht. Keiner der befragten 
Zahnärzte erwartet eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation. 58,8 % gehen davon 
aus, dass sich diese im kommenden Halbjahr nicht verändern wird und 41,2 % rechnen mit 
einer Verschlechterung.

■  Bei den Psychologischen Psychotherapeuten erreicht der MKI mit 25 weiterhin einen deut-
lich positiven Wert. Innerhalb der Berufsgruppe berichten 59,1 % von einer positiven und 
40,9 % von einer befriedigenden wirtschaftlichen Situation. Negativbewertungen gab es 
erneut keine. 9,1 % sind dabei der Auffassung, dass sich ihre Situation in den kommenden 
sechs Monaten verbessern wird, 72,7 % erwarten keine Veränderung und 18,2 % rechnen 
mit einer negativen Entwicklung.
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Nachdem der Medizinmarkt bei der vergangenen Erhebung erstmals seit Langem nicht mehr am 
schlechtesten abschnitt, bildet die Branche aktuell im Vergleich zu den ausgewählten Berufs-
sparten des IFO-Geschäftsklimaindex nun wieder das Schlusslicht, gefolgt vom verarbeitenden 
Gewerbe (- 1,3) und dem Handel (1,0). Der Dienstleistungssektor (+ 13,1) und insbesondere das 
Bauhauptgewerbe (+ 17,3) schneiden deutlich besser ab.

Die Frühjahresergebnisse des Geschäftsklimaindexes schlossen die Auswirkungen der Corona-
krise noch nicht ein. Die Lage dürfte sich durch diese Einflüsse nach heutigem Stand deutlich 
verändert haben. 

 Talk 
Talk kommentiert gesundheitspolitische Entscheidungen und Diskussionen, die 
für alle Fachrichtungen relevant sind. Das Wissen um diese aktuellen Rahmen- 
bedingungen bildet oft einen zentralen Erfolgsfaktor für alle managementrelevanten  
Entscheidungen. 

Bundestag beschließt „Zweites Gesetz zum Schutz  
der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von  
nationaler Tragweite“
Der Bundesrat hat am 15.05.2020 dem „Zweiten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ zugestimmt. Damit wurde das vorausgegangene 
Gesetz vom 27.03.2020 um weitere Maßnahmen und Bestimmungen ergänzt. Zu den wichtigsten 
Inhalten gehören:

■  Die Kosten für Tests zur Früherkennung einer Coronavirusinfektion müssen von den Kran-
kenkassen übernommen werden auch wenn keine Symptome vorliegen. Die Durchführung 
von Tests ist in größerer Anzahl vorgesehen, vor allem in einem besonders gefährdeten 
Personenkreis wie Pflegeheime und Krankenhäuser.

■  Die beschlossene Erweiterung der Meldepflicht besagt, dass auch negative Testergebnisse 
und die Zahl der Genesenen von Ärzten und Laboren gemeldet werden müssen. Gesund-
heitsämter werden zur Dokumentation der Ansteckungsorte von Infizierten angehalten. 

■  Für Gesundheitsämter wurde ein Zuschuss in Höhe von 50 Mio. €, u. a. zum Vorantreiben der 
Digitalisierung, beschlossen.

■  Die Bestimmungen für das Anlegen von Vorräten an Grippeimpfstoffen wurden gelockert. 
Ab sofort gilt eine Überschreitung der 30-Prozent-Grenze von bestellten Impfstoffmengen 
gegenüber den tatsächlich erfolgten Impfungen nicht mehr prinzipiell als unwirtschaftlich 
und Ärzte müssen keine Regressforderungen befürchten.

■  Der ursprünglich vorgesehene Immunitätsnachweis, der besagt, dass bereits an COVID-19 
Erkrankte einen entsprechenden Immunitätspass bekommen, erhielt keine Mehrheit und wird 
damit nicht umgesetzt. 

Drei neue Berufe für die digitale Transformation 
im Gesundheitswesen  
Zum Zweck der Implementierung der Digitalisierung im Gesundheitswesen hat eine Reformkom-
mission der Stiftung Münch nun ein Konzept mit Kompetenzprofilen, Anforderungen und Vor-
aussetzungen für drei neue Berufe in diesem Bereich erarbeitet. Ziel ist die Verbesserung der 
Patientenversorgung, die Entlastung der im Gesundheitssystem beschäftigten Mitarbeiter und 
die Schaffung von Effizienz im System zur Sicherung der Finanzierbarkeit. Folgende drei neue 
Berufsbilder wurden entwickelt:

1. Fachkraft für digitale Gesundheit (Digital Health Carer)
■  Aufgabe: die unmittelbare Patientenbetreuung
■  Entwicklung von Konzepten, um die bestmögliche Versorgung zu ermöglichen
■  Bindeglied zwischen Patienten, Fachpersonal und technologischen Anwendungen sowie 

Erhöhung der Versorgungsqualität 
■  Zuhilfenahme digitaler Technologien bei Bedarf
■  Voraussetzung: grundlegendes medizinisch-pflegerisches Allgemeinwissen und techni-

sches Know-how
■  Qualifikation: (zunächst) Weiter- und Sekundärqualifikation in anderen patientennahen Beru-

fen, (später) eigener Bachelorstudiengang geplant
2. Prozessmanager für digitale Gesundheit (Digital Health Process Manager)

■  Einsatzort: sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich sowie intersektoral
■  Aufgabe: Entwicklung medizinischer und pflegerischer Abläufe durch die Einführung digita-

ler Gesundheitstechnologien (Orientierung am Patientenkollektiv und individuellen Behand-
lungsanforderungen)

■  Implementierung und Aufrechterhaltung innovativer Versorgungsabläufe
■  Interaktion mit Vertretern verschiedener Berufsgruppen und Anwendern digitaler Techno-

logien
■  Voraussetzung: hohe kommunikative Fähigkeit 
■  Qualifikation: Bachelor- oder Masterstudium
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3. Systemarchitekt für digitale Gesundheit (Digital Health Architect) 

■  Aufgabe: Als Change Manager bestimmt er die Rahmenbedingungen für die digitale Trans-
formation

■  Verantwortung für die Konnektivität der Systeme, Einhaltung der Datenstandards, Aufsicht 
der zahlreichen Einzelprozesse sowie Erschließung von Synergiepotenzialen

■  Voraussetzung: hohes medizinisches und technologisches Wissen, hohe strategische sowie 
kommunikative Fähigkeiten 

■  Qualifikation: jahrelanger Karriereweg im Gesundheitssystem (Position in der Regel nur ein-
mal pro Einrichtung)

Zur Implementierung der Berufsbilder fordert die Reformkommission eine Strategie für digitale 
Gesundheit und das Schaffen von Rahmenbedingungen in den Bildungsinstitutionen, Professu-
ren für digitale Transformation sowie die Entwicklung und Akkreditierung von innovativen Stu-
diengängen. Spätestens seit dem Aufkommen der Coronakrise erfährt die Digitalisierung einen 
neuen Aufschwung und viele Menschen erleben die Vorteile digitaler Anwendungen. Der Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen bezeichnet die Digita-
lisierung sogar als Schlüssel zur Überwindung der Coronakrise.

 Fachrichtung 
Fachrichtung geht ins Detail und zeigt Veränderungen auf, die eine ganz spezielle Fach- 
richtung oder die Meinung der oft starken Fachrichtungslobby betreffen. Dadurch wird  
die Gesamtbranche weiter segmentiert und somit auf spezielle Chancen sowie Risiken 
innerhalb einzelner Marktsegmente hingewiesen.

CHIRURGEN/ORTHOPÄDEN 
Schulterarthroskopie: Zweitmeinungsverfahren startet
Ab sofort haben gesetzlich Krankenversicherte bei einer geplanten Schulterarthroskopie einen 
gesetzlichen Anspruch auf eine ärztliche Zweitmeinung. Dies folgt aus einem entsprechenden 
Beschluss des G-BA zur Ergänzung der Zweitmeinungs-Richtlinie. 

■  Das Zweitmeinungsverfahren bezieht sich auf alle planbaren arthroskopischen Eingriffe am 
Schultergelenk (keine Traumata/Notfälle).

■  Der indikationsstellende Arzt ist verpflichtet, die Patienten rechtzeitig (mindestens 10 Tage 
vor einer Operation) auf ihr Zweitmeinungsrecht hinzuweisen. 

■  Eine Zweitmeinung darf nicht von Ärzten erbracht werden, die wirtschaftliche Interessen an 
der Durchführung des Eingriffs haben könnten.

■  Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie für Physikalische und Rehabilita-
tive Medizin und Ärzte, die Zweitmeinungsleistungen erbringen möchten, benötigen eine 
Genehmigung der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung. Dabei bestehen bestimmte 
Qualifikationserfordernisse.

■  Aufgaben der Ärzte im Rahmen des Zweitmeinungsverfahrens: u. a. Überprüfung der Indi-
kation zum empfohlenen Eingriff, Beratung über Therapie- und Handlungsalternativen, 
Information des Patienten über fehlende/nicht verwendbare relevante Untersuchungser-
gebnisse, Information des indikationsstellenden Arztes (Zustimmung des Patienten erfor-
derlich), Erstellung eines Zweitmeinungsberichts (auf Wunsch des Patienten).

■  Sofern das Zweitmeinungsverfahren per telemedizinischer Konsultation möglich ist, ist ab 
sofort auch eine telemedizinische Beratung gestattet. 

Das Zweitmeinungsverfahren besteht bereits bei Operationen an den Rachenmandeln und bei 
Gebärmutterentfernungen. Für planbare Amputationen in Verbindung mit dem diabetischen Fuß-
syndrom hat der G-BA ebenfalls einen Zweitmeinungsbeschluss gefasst, der jedoch noch nicht 
in Kraft ist. 

Seit dem 1.4.2020 steht auch die Honorierung fest. Die Vergütungen für die Leistungen in Zusam-
menhang mit dem Zweitmeinungsverfahren (vgl. Tab.) werden bis Ende 2021 extrabudgetär 
gewährt. Die Leistungen sind entsprechend den Angaben der zuständigen KV vom ausführenden 
Arzt besonders zu kennzeichnen. 

Tab. 1 – Vergütung der Leistungen
Indikationsstellender Arzt Aufklärung und Beratung zur Zweitmeinung inkl. Zusammenstellung der er-

forderlichen Unterlagen für den Patienten: GOP 01645 (75 Punkte); einmal im 
Krankheitsfall (vier Quartale) abrechenbar. 

Arzt, der die Zweitmei-
nungsleistung erbringt

Abrechnung gemäß dem neuen Abschnitt 4.3.9 „Ärztliche Zweitmeinung“ im 
allgemeinen Teil des EBM: Ansatz der jeweiligen arztgruppenspezifischen 
Versicherten-, Grund- oder Konsiliarpauschale. Bei medizinischem Erforder-
nis dürfen bei entsprechender Begründung auch ergänzende Untersuchun-
gen vorgenommen werden. 
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vor. Bei der Balneophototherapie handelt es sich um eine Kombination von Wannenbädern mit 
speziellen Zusätzen (z. B. Salz) mit einer UV-Lichttherapie. Letztere kann entweder während (syn-
chron) oder nach dem Bad (asynchron) erfolgen. 

Studien hatten gezeigt, dass die Balneophototherapie bei der Neurodermitisbehandlung von 
Erwachsenen Vorteile gegenüber der trockenen UV-Bestrahlung hat. Da keine Studien für jüngere 
Patientengruppen vorliegen, soll hier die Indikationsstellung nur nach sorgfältiger Prüfung der zur 
Verfügung stehenden Behandlungsmöglichkeiten erfolgen. 

Der Beschluss liegt gegenwärtig zur Prüfung beim Bundesgesundheitsministerium und tritt bei 
Nichtbeanstandung mit der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. Anschließend muss der 
Bewertungsausschuss die Vergütung der neuen Leistung im Einheitlichen Bewertungsmaßstab 
(EBM) innerhalb von sechs Monaten festlegen.

Neurodermitis (atopisches Ekzem oder atopische Dermatitis) ist eine chronische, nicht anste-
ckende Hauterkrankung. Hautausschlag und starker Juckreiz können dabei die Lebensqualität 
negativ beeinflussen. Die Therapiemöglichkeiten beschränken sich gegenwärtig auf eine Linde-
rung der Symptome, eine Heilung ist nicht möglich. Rund 10 bis 15 % der Deutschen sind von der 
Erkrankung betroffen.

ZAHNÄRZTE
Gehaltsreport 2020: Zahnärzte nehmen Spitzenposition ein
Laut diesjährigem StepStone Gehaltsreport belegen selbstständige Ärzte und Zahnärzte noch vor 
Finanzexperten und Juristen den ersten Platz im Ranking der Top-Berufe 2020. Mit einem durch-
schnittlichen Bruttojahresgehalt von 92.200 € liegt der Verdienst damit weit über dem jährlichen 
Bruttodurchschnittseinkommen in Deutschland von knapp 58.800 €. Ein Studium der Medizin 
bzw. Zahnmedizin ist demnach besonders lohnend. Allerdings lassen sich bei den Gehaltsstruk-
turen regionale Unterschiede feststellen. So werden im Südwesten Deutschlands die höchsten 
Gehälter erzielt. Anders sieht es bei der Ausbildungsvergütung zur zahnmedizinischen Fachange-
stellten (ZFA) aus. Laut aktueller Auswertung der tariflichen Ausbildungsvergütungen 2019 durch 
das Bundesinstitut für Berufsbildung können ZFA-Azubis mit einer durchschnittlichen monat-
lichen Vergütung von 864 € rechnen.

Das Gehalt von Zahnärzten liegt zwar weit über dem Bruttodurchschnittsgehalt in Deutschland, 
doch gibt es auch hier Unterschiede. Selbstständige Zahnärzte, die eine Einzel- oder Gemein-
schaftspraxis betreiben, verdienen im Vergleich zu angestellten Zahnärzten deutlich mehr. Zu 

HAUSÄRZTE

Neue Software CovidCare unterstützt HZV-Praxen 
Seit dem 30.04.2020 gibt es im Hausarztvertrag der AOK Baden-Württemberg für alle HZV-Pra-
xen die neue Software CovidCare zur Unterstützung der Behandlung von Covid-19-Patienten. 
Das Hauptaugenmerk ist hierbei insbesondere auf die Patienten gerichtet, die laut RKI zu einer 
Risikogruppe gehören.  Die von der Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung des 
Universitätsklinikums Heidelberg entwickelte Software zielt auf eine verbesserte Versorgung der 
Covid-19-Patienten sowie die Entlastung der Hausärzte. CovidCare dockt an das Hausarztpraxis-
basierte Case Management für Patienten mit chronischen Erkrankungen (PraCMan) an. Die darin 
enthaltene CareCockpit-Software ermöglicht ein strukturiertes telefonisch durchführbares Moni-
toring und eine einheitliche Dokumentation. Damit wird durch eine bessere Einschätzung des 
Krankheitsverlaufes und einem frühestmöglichen Erkennen der Verschlechterung des Gesund-
heitszustandes eine gezieltere und sichere Patientenbetreuung erreicht. 

Die neue Software setzt sich aus drei Elementen zusammen: der Patientenanlage, dem Assess-
ment und Telefonmonitoring. Teilnahmevoraussetzung ist die Einbeziehung einer Versorgungsas-
sistentin in der Hausarztpraxis (VERAH), die eine 30- bis 60-minütige Online-Schulung durchlau-
fen muss. Eine solche Online-Schulung (15- bis 30 Minuten) steht auch Hausärzten zur Verfügung. 
Teilnehmen können die im Rahmen des AOK HausarztProgramms eingeschriebenen Versicherten 
inklusive Patienten im Pflegeheim. Die Praxen profitieren von einem zusätzlichen Honorar in Höhe 
von 40 € je Krankheitsfall.

Die hausärztliche Versorgung ist bei der Betreuung von Coronapatienten von ganz besonderer 
Bedeutung. Da die Versorgung mit ausreichender Schutzausrüstung nach wie vor nicht flächen-
deckend gesichert ist, trägt die HZV-Software CovidCare entscheidend zur Sicherung der ambu-
lanten Versorgung und zum Infektionsschutz für Ärzte und das Praxispersonal bei. Zudem hilft 
die Software bei der Beantwortung wissenschaftlicher Fragestellungen zur Corona-Pandemie. 
Das Einverständnis der Patienten vorausgesetzt, können pseudonymisierte klinische Daten zu 
Forschungszwecken verschlüsselt an die Universität Heidelberg weitergeleitet werden.

HAUTÄRZTE
Balneotherapie bei Neurodermitis als neue GKV-Leistung 
Gesetzlich krankenversicherte Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis haben 
künftig Anspruch auf Balneophototherapie als synchrone oder asynchrone Photosoletherapie. 
Dies geht aus einem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) vom 20.3.2020 her-
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beachten ist zudem, dass die Selbstständigkeit höhere Risiken birgt und finanzielle Ressourcen 
erfordert, da insbesondere die Gründung einer Zahnarztpraxis sehr kostspielig ist. Das durch-
schnittliche Azubigehalt für ZFA liegt mit 862 € unter dem Gesamtdurchschnitt tariflicher Aus-
bildungsvergütungen in Deutschland (939 €), bewegt sich aber dennoch im Mittelfeld. Allerdings 
existieren nur für die Bundesländer Hamburg, Hessen, Westfalen-Lippe und Saarland Gehalts-
tarifverträge für diese Berufsgruppe. In den übrigen Bundesländern wird das Gehalt direkt mit 
dem Praxisbetreiber verhandelt. Für angestellte Zahnärzten gibt es nur im Klinikbereich tarifliche 
Gehaltsregelungen, nicht aber im ambulanten Bereich.

Abb. 2 –  Top-Gehälter von Studienabsolventen
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  Regional 
Neben fachrichtungsspezifischen Kenntnissen sollten auch regionale Besonderheiten 
zur Kenntnis genommen werden, bevor es zu einschneidenden ökonomischen Entschei-
dungen kommt. Regional stellt den Fokus auf die einzelnen KV-/KZV-Bezirke ein und zeigt 
die Veränderungen auf.

AOK BW: Neuer Nephrologie-Selektivvertrag
Die AOK hat ihr Facharztprogramm in Baden-Württemberg erweitert. Zum 1. April dieses Jahres 
startete ein neuer Vertrag zur Nephrologie. 

■  Ziel: schneller Zugang zu moderner, qualitätsgesicherter Diagnostik und Therapie, Ver-
hinderung/Verlangsamung des Fortschreitens chronischer Nierenerkrankungen (insbes. 

Verhinderung/Hinauszögern der von den Patienten als belastend empfundenen Dialyse), 
Reduktion von Komplikationen in allen Krankheitsstadien

■  Vertragspartner: MEDI Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Verbund nephrologi-
scher Praxen (VNP) in Baden-Württemberg

■  Teilnahmeberechtigte Ärzte: Fachärzte für Innere Medizin mit Schwerpunkt Nephrologie in 
Baden-Württemberg (rund 250); Voraussetzungen: spezielle Vertragsschulungen, Erfüllung 
der vertraglich festgelegten Qualitätskriterien, Teilnahme an mindestens zwei strukturierten 
Qualitätszirkeln pro Jahr

■  Über die Regelversorgung hinausgehende Leistungen für eingeschriebene Patienten: 
zusätzliche Beratungs- und Unterstützungsleistungen durch den Facharzt, wissenschaft-
lich fundierte, unabhängige Aufklärung zu den verschiedenen Möglichkeiten einer Nierener-
satzbehandlung (für Patienten im fortgeschrittenen Stadium), Erweiterung der Gesundheits-
kompetenz mit dem Ziel lebensstilverändernder Maßnahmen (insbesondere Rauchstopp, 
regelmäßige Bewegung, Abbau von Übergewicht/Einhalten von Diäten und Trinkvorgaben), 
sichere Arzneimitteltherapie

■  Vergütung: Grundpauschale P1 (einmalig im Quartal bei persönlichem Patientenkontakt 
32 €), Betreuungspauschalen P1A-P1G (z. B. bei sonstigen nephrologischen Erkrankungen 
22 €/Quartal, bei chronischen Nierenerkrankungen 25 €/Quartal, bei einer Zentrumsdialyse 
oder einer Heim-/Peritonealdialyse jeweils 50 €/Quartal), Zuschläge, Beratungspauscha-
len (Beratungspauschale zur Förderung der Gesundheitskompetenz 30 €; Pauschale zur 
gemeinsamen Entscheidungsfindung bei der Auswahl des Nierenersatzverfahrens 23 €), 
weitere Einzelleistungen und Qualitätszuschläge (z. B. bei wirtschaftlicher Verordnung von 
Medikamenten mittels Vertragssoftware: Zuschlag auf P1 von bis zu 4 € oder für die elek-
tronische Arztvernetzung: Zuschlag je Behandlungsfall auf P1 von 5 €), einmaliger Zuschuss 
für die Umsetzung der elektronischen Arztvernetzung 2.500 €. Weitere Einzelheiten zur Ver-
gütung unter: www.mediverbund-ag.de/file/10779

Nach Angaben der AOK leiden bereits 5.600 ihrer Versicherten in Baden-Württemberg unter 
einer fortgeschrittenen chronischen Nierenerkrankung mit Dialysepflicht. Der neue Selektivver-
trag soll den bereits seit 2002 bestehenden Dialysesachkostenvertrag der AOK Baden-Württem-
berg ergänzen. Letzterer umfasst vor allem nicht ärztliche Leistungen. Ziel der AOK ist es, das 
„FacharztProgramm“ künftig auf weitere Fachrichtungen auszudehnen, um langfristig eine alter-
native Regelversorgung auf Basis von Vollversorgungsverträgen zu schaffen. Mittlerweile gibt es 
in Baden-Württemberg neben dem Hausarztvertrag und dem neuen Nephrologie-Vertrag AOK- 
Verträge für folgende Facharztgruppen: 

■  Kardiologie für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
■  Gastroenterologie für Magen-Darm-Erkrankungen
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■  Psychiatrie, Neurologie, Psychotherapie für Erkrankungen der Nerven und der Psyche
■  Orthopädie/Rheumatologie für Erkrankungen des Bewegungsapparats bzw. des Muskel- 

Skelett-Systems und für entzündliche Systemerkrankungen des rheumatischen Formenkreises 
■  Urologie für Erkrankungen des Urogenitaltrakts 
■  Diabetologie für die Versorgung von Typ-1- und Typ-2-Diabetikern sowie bei Diabetes in der 

Schwangerschaft
■  Weitere Fachgebiete wie die Pneumologie und HNO sollen folgen. 

Nicht nur aus Versorgungssicht, sondern auch aus wirtschaftlicher Perspektive gewinnt die 
alternative Versorgungsschiene an Bedeutung (vgl. Tabelle). Nach Auskunft der AOK Baden- 
Württemberg ließ sich im Jahr 2018 bereits rund ein Viertel aller ambulanten Arzthonorare in 
Baden-Württemberg der alternativen Regelversorgung (Haus- und Facharztverträge) zuordnen. 

Tab. 2 – Eckdaten zum Haus- und Facharztprogramm der AOK BW 2018
Hausarztprogramm 
(Veränderung ggü. 2017)

Facharztprogramm
(Veränderung ggü. 2017)

Teilnehmende Versicherte 1.589 (6,5 %) 655 (11,6 %), inkl. Bosch BKK

Teilnehmende Ärzte 5.000 (2,0 %) 
inkl. Kinder- und Jugendärzte

2.500 (11,1 %),  
inkl. Psychotherapeuten

Honorar 463,7 Mio. € (9,2 %) 128,3 Mio. € (11,5 %)

Neues Covid-19-Arzneimittelportal  
sichert Versorgung der Bevölkerung
Die Landesapothekerkammer und das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württem-
berg haben die Entwicklung eines sogenannten Covid-19-Arzneimittelportals bekannt gegeben. 
Es dient der besseren Abbildung bzw. leichteren Bereitstellung der Covid-19 relevanten Medika-
mente.

Seit der Zunahme der Infektionen mit SARS-CoV-2 ist ein gestiegener Bedarf an gewissen Arz-
neimitteln zu verzeichnen, der oftmals je nach Region, wo Intensivbehandlungsplätze enorm aus-
gelastet sind, starken Schwankungen unterliegt. Dadurch herrscht in manchen Apotheken ein 
Mangel an entsprechenden Medikamenten und in anderen unter Umständen sogar ein Überbe-
stand. Verstärkt werden die Engpässe durch die zum Teil bereits bestehenden Lieferengpässe, die 
aktuell hohe weltweite Nachfrage sowie die Produktionsausfälle in China. 

Das neu geschaffene Web-Portal soll dieser Problematik entgegenwirken und die Bestandszahlen 
in den verschiedenen Apotheken offenlegen. Durch Bestellung können dann sowohl Krankenhäu-
ser als auch öffentliche Apotheken die benötigten Arzneimittel bei anderen Apotheken, in denen 
die benötigten Medikamente vorrätig sind, bestellen. Hierfür tragen die Apotheken relevante Arz-
neimittel selbst im Portal ein. Das Portal ist seit dem 24.4.2020 auf der Homepage der Landesapo-
thekerkammer Baden-Württemberg (www.lak-bw.de) erreichbar.

Die derzeitigen Verhältnisse zeigen erneut auf, von welch großer Bedeutung die Vor-Ort-Apotheken 
als erste Anlaufstelle für die Bevölkerung während der Covid-19-Pandemie sind. Ihr Einsatz sichert 
die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung. Die nun von der Landesapothekerkammer und dem 
Landesministerium ergriffenen Maßnahmen dienen der Aufrechterhaltung dieser Funktion.

 International 
Modelle, die sich im Ausland bewährt haben, oder besonders forsche marktwirtschaft-
liche Gesundheitskonzepte anderer Länder beeinflussen die Zukunft unseres eigenen  
Systems. Das Wissen über derartige Entwicklungen kann auch in hiesigen Praxen  
richtungsweisende Veränderungsprozesse initiieren. 

App zur Kontaktnachverfolgung  
im internationalen Vergleich
In Deutschland arbeiten SAP und die Telekom im Rahmen der Coronakrise an der Entwicklung 
einer App zur Kontaktnachverfolgung. Dies ist in der Gesamtstrategie im Kampf gegen das Virus 
solange sinnvoll, wie weder eine wirksame Therapie noch eine Immunisierung durch Impfung 
gewährleistet werden kann. 

Die App zur Kontaktnachverfolgung verspricht die Unterbrechung von Infektionsketten und 
durch die Beschleunigung des Nachverfolgungsprozesses die Begrenzung der Neuinfektionen. 
Die Nutzung in Deutschland basiert, wie in den Richtlinien der EU empfohlen, auf Freiwilligkeit. 
Modellrechnungen zufolge ist ein Nutzungsgrad von 60 bis 80 % empfehlenswert, um das System 
erfolgreich zur Erkennung von Kontakten mit hohem Infektionsrisiko einsetzen zu können. 

Die Bundesregierung hat sich für die dezentrale Variante der App entschieden. Als Alternative 
hierzu gibt es eine zentralisierte Lösung, die bspw. von Großbritannien genutzt wird. Der Unter-
schied zwischen den beiden Möglichkeiten liegt in der zugrunde liegenden Technik. Im Grund-
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risiko zu einem Kontakt bestand. Kritiker zweifeln aufgrund technischer Limitation den Nutzen der 
App an und sehen den Datenschutz nicht gewährleistet. Befürworter des Systems betrachten es 
als wichtiges digitales Hilfsmittel im Kampf gegen die Pandemie. 

 Trend 
Auch Trend soll helfen, kreative Beratungsinhalte zu generieren. Visionäre Ideen aus  
der Welt der Heilberufler, ein besonders Nutzen bringender Einsatz der Technik oder  
effiziente Rationalisierungskonzepte werden vorgestellt. 

Feldtest zur Vorbereitung der 
digitalen Kommunikation startet
Der Kommunikationsdienst KIM (Kommunikation im Medizinwesen), vormals KOM-LE, wird der-
zeit in einem standardisierten Feldtest KV-übergreifend auf seine Funktionalität überprüft. Künftig 
soll über den elektronischen Dienst der interdisziplinäre Austausch von Dokumenten und Nach-
richten schnell und sicher erfolgen können. Als erster IT-Anbieter hat die CompuGroup Medical 
Deutschland AG die Freigabe zur Testung ihres E-Health-Konnektors KoCoBox MED+ erhalten. 
Notwendig wird dieses Software-Update, um die digitale Kommunikation sowie Anwendungen 
der Telematikinfrastruktur nutzen zu können. Um eine bundesweite Produktivzulassung zu erhal-
ten, müssen Hersteller einen erfolgreich abgeschlossenen Feldtest nachweisen, der die Funk-
tionalität und Interoperabilität bestätigt. Testteilnehmer für den derzeit laufenden Feldtest der 
CompuGroup Medical sind neben Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KZV), Zahnärzte, Ärzte 
sowie ein Krankenhaus. Neben KIM werden auch die qualifizierte elektronische Signatur sowie 
die Anmeldung an die Portale der KZV-Portale überprüft.

Die Produktivzulassung der KoCoBOX MED+ ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung flä-
chendeckender Digitalisierung im Gesundheitswesen. Erstmals können dann neben dem Versi-
chertenstammdatenmanagement auch weitere Anwendungen wie das Notfalldatenmanagement 
(NFDM), der elektronische Medikationsplan (eMP) oder die elektronische Patientenakte (ePA) in 
den Versorgungsalltag integriert werden. Für Patienten ist eine bessere Versorgungsqualität zu 
erwarten, Leistungserbringer hingegen profitieren vor allem von einer Effizienzsteigerung in den 
Prozessabläufen.

prinzip funktionieren die beiden Lösungen gleich. Sie ermöglichen die Auslesung von pseu-
donymisierten ID, die zwei Smartphones austauschen, sobald sich diese über einen gewissen 
Zeitraum nahe genug waren. Über die Distanzmessung, für welche die meisten Apps Bluetooth 
nutzen, kann bislang noch keine genaue Aussage getroffen werden. Für eine Registrierung aller 
Menschen in 1,5 m Abstand müssen alle Personen im 5-Meter-Umkreis erfasst werden. Auf diese 
Weise können Nutzer gewarnt werden, wenn sie sich in einer für eine Infektion relevanten Nähe 
einer infizierten Person aufgehalten haben. Island setzt bei der Umsetzung nicht auf Bluetooth, 
sondern bedient sich der Übermittlung durch GPS-Daten. Die Technik ist zwar ungenauer, ermög-
licht jedoch die Erstellung von (kontrovers diskutierten) Bewegungsprofilen. 

Die deutsche App ist für den Anwender seit dem 16. Juni verfügbar. In einigen Ländern wie in 
Indien und Island befindet sich die Anwendung bereits im Einsatz. Lettland war eines der ersten 
Länder, das die App zur Anwendungsreife gebracht hat. Hier werden alle Kontakte zwischen Per-
sonen, die sich über mehr als 15 Minuten in der Nähe von etwa zwei Metern aufhalten, registriert 
und im Falle einer Infektion, zu deren Erkennung der Infizierte einen von der Gesundheitsbehörde 
ausgehändigten Code eingeben muss, die Nutzer umgehend informiert. In der Schweiz wird noch 
über die Erforderlichkeit einer gesetzlichen Grundlage diskutiert. Indien ist das einzige Land, in 
dem Personen, welche die App nicht installiert haben, Strafen drohen und einige Firmen und 
Regierungsorganisationen die Angestellten zur Nutzung verpflichten. 

Tab. 3 – Corona-Warn-App
D CH GB LVA IND ISL

Variante dezentral dezentral zentral – – –
Verfügbarkeit Ende Juni Testphase Testphase verfügbar verfügbar verfügbar
Technologie Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth GPS
Nutzung freiwillig – – freiwillig verpflich-

tend
–

Zur Sicherstellung der Interoperabilität zwischen den verschiedenen Apps der Länder hat die EU 
Richtlinien veröffentlicht.

Die konventionelle Nachverfolgung von Kontakten ist auf das Erinnerungsvermögen der infizier-
ten Personen angewiesen, was in Alltagssituationen wie beim Einkaufen und in Bus und Bahn, wo 
die Kontaktpersonen nicht bekannt sind, kaum möglich ist. Die App macht hier die Registrierung 
und die Kontaktaufnahme zu den Personen überhaupt erst möglich. Außerdem erfasst die App 
nicht nur relevante Daten hinsichtlich des Abstands, sondern auch die Zeit, in der ein Infektions-
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Telemedizinische Kooperation 
zwischen BARMER und Charité
Chronische Herzinsuffizienzen betreffen rund 2,5 Mio. Bundesbürger. Jährlich kommen schät-
zungsweise 300.000 Neuerkrankungen hinzu. Chronische Herzschwächen gehören zu den häu-
figsten Ursachen für einen stationären Aufenthalt. Basierend auf der fünfjährigen Fontane-Studie 
startet die Charité Berlin ab sofort gemeinsam mit der BARMER eine telemedizinische Koope-
ration zur integrierten Versorgung von Herzpatienten. Die Fontane-Studie hatte erstmals belegt, 
dass der Einsatz von Telemedizin das Leben von herzkranken Patienten verlängern kann. Zudem 
wurde deutlich, dass sie in der Lage ist, Versorgungsunterschiede von Herzinsuffizienz-Patienten 
auf dem Land und in den Ballungsräumen auszugleichen.

Durch das engmaschige und zugleich patientenfreundliche Monitoring können mithilfe des digi-
talen Angebots unnötige Krankenhausaufenthalte vermieden werden. Das erhöht die Sicherheit 
und das Wohlbefinden der Betroffenen.

Betroffene Patienten erhalten für die telemedizinische Versorgung vier digitale Messgeräte, die 
leicht zu Hause zu bedienen sind. Dazu zählen ein Elektrokardiogramm (EKG), ein Blutdruck-
messgerät, eine Waage sowie ein Tablet. Letzteres dient zur Selbsteinschätzung des allgemeinen 
Gesundheitszustands sowie zur Übermittlung der gesammelten Gesundheitsdaten an das Tele-
medizinzentrum der Charité. Die dortigen Ärzte und Pflegefachkräfte bewerten die Daten rund um 
die Uhr. Sollte eine Verschlechterung der Werte eintreten, kann sofort reagiert werden und zum 
einen können Hinweise zur Medikamentendosierung, aber auch Empfehlungen zu einem ambu-
lanten Arztbesuch oder stationären Aufenthalt gegeben werden.

Förderung des eArztbriefes ab Juli 2020
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen schreitet weiter voran. Die digitale Vernetzung der ver-
schiedenen Akteure erfolgt dabei über die sogenannte Telematikinfrastruktur (TI). Diese erlaubt 
einen sicheren und schnellen Austausch von sensiblen Daten sowie die schnelle intersektorale 
Kommunikation. Durch die Förderung der digitalen Kommunikation erhofft sich die Bundesregie-
rung eine Beschleunigung in der Umstellung. Zu diesem Zweck haben sich nun die Kassenärzt-
liche Bundesvereinigung (KBV) und der GKV-Spitzenverband auf eine neue Vergütungssystema-
tik für den Versand elektronischer Arztbriefe und Befunde verständigt. Ab dem 1.7.2020 werden 
eArztbriefe stärker gefördert. Weitere Details sind der Grafik zu entnehmen.

In Zukunft wird der Versand und Empfang der digitalen Arztbriefe und Befunde ausschließlich 
über den Übermittlungsdienst „Kommunikation im Medizinwesen“ (KIM) erfolgen. Derzeit steht 
der Dienst noch nicht zur Verfügung - erste Feldtests zur Erprobung laufen aber bereits. Ärzte, 
die schon jetzt elektronische Arztbriefe versenden wollen, können dies über KV-Connect tun. Die 
Förderung der elektronischen Kommunikation ist ein Weg, um diese in den Praxisalltag mehr und 
mehr zu integrieren. Viel wichtiger ist jedoch, dass der Kommunikationsdienst für alle Teilnehmer 
zugänglich ist. Zum jetzigen Zeitpunkt fehlen noch die dringend notwendigen Produktivzulassun-
gen für die E-Health-Konnektoren der verschiedenen Hersteller.

Abb. 3 – Vergütung Arztbrief

eArztbrief Arztbrief per Post Arztbrief per Fax

Weiterhin je Brief:

-  Versand: 28 Cent  
(GOP 86900)

-  Empfang: 27 Cent  
(GOP 86901)

Höchstwert Versand  
& Empfang: 23,40 €  
je Quartal und Arzt

+
NEU:

-  Strukturförderpauschale 
1 EBM-Punkt = 10,99 Cent 
(GOP 01660)

Unbegrenzt für jeden ver-
sendeten Brief (extrabudge-
tär), befristet auf drei Jahre

Nur noch:

Porto-Kostenpauschale: 81 
Cent (GOP 40110)

Bisherige Kostenpauschalen 
40120 und 40126 für das 
Porto sowie 40144 für Kopien 
entfallen zum 1. Juli 2020

Gemeinsamer Höchstwert für  
Kostenpauschale Briefporto (40110) und Fax (40111)

- Gilt je Arzt bzw. Psychotherapeut
- Arztgruppenspezifische Höchstwerte festgelegt

Kommunikation im Medizinwesen (KIM) 

- Betriebskostenpauschale von 23,50 € pro Quartal und Praxis
- Einrichtung von KIM einmalig zusätzlich 100 € je Praxis

Solange KIM noch nicht für die Übermittlung des eArztbriefes  
bereitsteht, ist der Versand und der Empfang über KV-Connect  
abrechenbar.

NEU:

Fax-Kostenpauschale:  
10 Cent je Telefax (GOP 
40111) ab 1. Juli 2020

5 Cent je Fax ab 2021
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Fortbildungsveranstaltungen 2020

Die Zukunft des niedergelassenen Arztes liegt in der Kooperation.

Seminarinhalt:  n  Kooperationsformen unter betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten

 n  Abrechnungsproblematik der einzelnen Kooperationsformen
 n Der Weg zur richtigen Kooperation
 n Wertsicherung der Praxis
 n Nachfolgeregelung durch Kooperationsformen

Abendseminar: von 19:00 bis 21:00 Uhr

Die wirtschaftlichen Gegebenheiten zur Selbständigkeit sind so günstig  
wie noch nie.

Seminarinhalt:  n  Einstiegsvarianten in Kooperationsformen
 n  Teilzulassung
 n Anstellungsmodelle
 n Praxisübernahme
 n Öffentliche Förderung
 n Finanzierungsformen

Abendseminar: von 19:00 bis 21:00 Uhr

Die Termine sowie den Veranstaltungsort erfahren Sie bei uns.

Von der Landesärztekammer Baden-Württemberg
anerkannte Fortbildungen für Ärzte und Zahnärzte

Referenten:
Martin Graf
Geschäftsführer H.U.G Betriebswirtschaftliche Beratungsgesellschaft mbH, 
Anerkannter RKW-Berater 
Lehrbeauftragter der Hochschule für Gesundheitswesen DHBW
Dozent IBG Institut

Dragisa Macos
Prokurist H.U.G Betriebswirtschaftliche Beratungsgesellschaft mbH, 
Anerkannter RKW-Berater
Dozent IBG Institut

Burkhard Bedei
Langjähriger Mitarbeiter der KV-Nord-Württemberg,
Mitautor unterschiedlichster Fachliteratur

Ulrike Hespeler
Assessorin der Landesärztekammer Baden-Württemberg

Kooperation?

Praxis oder Klinik?

3 
Fortbildungs-

punkte

3 
Fortbildungs-

punkte
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Ärztestammtische 2020
Für unsere Mandanten sind wir gerne bereit vor Ort einen Ärztestammtisch zu folgenden Themen durchzuführen

H.U.G
Betriebswirtschaftliche 
Beratungsgesellschaft mbH

Kesselstraße 17, 70327 Stuttgart
Postfach 60 02 63, 70302 Stuttgart
Fon +49 711 / 2489773
Fax +49 711 / 282791
E-Mail mail@hug-beratung.de

H U G
U
G

Healthcare Competition Center

2020 haben Sie so gute Möglichkeiten wie noch 
nie, eine berufliche Veränderung vorzunehmen!

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie alles 
Wichtige zum Thema

	 n  Teilzulassung mit  
Angestelltenverhältnis, 

	 n Vollzulassung,
	 n Juniorpartner,
	 n Finanzierung,
	 n öffentliche Fördermittel.

Welche Kooperation ist sinnvoll?

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie alles 
Wichtige zum Thema

	 n Kooperationsformen, 
	 n Honorarauswirkungen,
	 n  Betriebswirtschaftliche  

Gestaltungsmöglichkeiten.

Praxisabgabe und Nachfolge rechtzeitig planen!

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie, wie 
und wann man rechtzeitig beginnt die Nachfolge  
zu planen.

Nutzen Sie unser Know-how!



QUID
H.U.G Quartalsinformation

H.U.G
Betriebswirtschaftliche 
Beratungsgesellschaft mbH
Kesselstraße 17, 70327 Stuttgart
Postfach 60 02 63, 70302 Stuttgart

Tel. 0711-2489773
Fax 0711-282791
mail@hug-beratung.de
www.hug-beratung.de

H U G
U
G

Healthcare Competition Center

 Healthcare/Gesundheitswesen
 n Hausärzte
 n Fachärzte
 n Zahnärzte
 n MVZ
 n Apotheker
 n Tageskliniken ambulant/stationär
 n Kliniken
 n Krankengymnasten/Physiotherapeuten
 n Sonstige Heilberufsangehörige

 Competition/Wettbewerb
 n Einzelpraxis
 n Berufsausübungsgemeinschaft örtlich/überörtlich
  - BGB Gesellschaft
  - Partnerschaftsgesellschaft
  - Medizinisches Versorgungszentrum
 n Organisationsgemeinschaft
  - Praxisgemeinschaft
  - Gerätegemeinschaft
  - ausgelagerte Praxistätigkeit

 Center/Schaltstelle
 n Controlling
 n Liquiditätsplanung
 n Unternehmensbewertung
 n Basel II/Rating
 n Existenzgründung
 n Betriebsübergabe
 n RKW-Beratung
 n Öffentliche Förderung
 n Finanzierung
 n Leasing
 n Altersvorsorge
 n Fortbildung
 n Zulassungswesen/Kassenrecht
 n Abrechnungsanalyse
 n anerkannte LÄK – BW Fortbildungsveranstaltungen
 

Unternehmensgründung:  
1988

Geschäftsführer:  
Martin Graf

Beraterteam:   
Martin Graf, Dragisa Macos,  
Achim Bacher

Vertragsarztexperte:  
Burkhard Bedei

Seminarorganisation:  
Susanne Ullrich

Sekretariat:  
Hakibe Elezi


